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Ex-Mann wird wegen versuchten Mordes
an Ex-Frau vor Gericht gestellt

Ein 39-Jähriger steht wegen versuchten Mordes an seiner
Ex-Frau in Schöningen vor Gericht, nachdem er sie mit

einem Messer angegriffen hat.
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In Schöningen hat ein Prozess gegen einen 39-Jährigen
begonnen, der verdächtigt wird, versucht zu haben, seine Ex-
Frau zu töten. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein zunehmendes
gesellschaftliches Problem: Gewalt gegen Frauen.

Prozess am Landgericht Braunschweig

Der Angeklagte wird beschuldigt, seine Ex-Frau mit einem
Messer angegriffen zu haben. Berechnungen zeigen, dass mehr
als 100 Frauen in Deutschland jährlich von Partnern oder Ex-
Partnern getötet werden. Dies sind nicht nur Zahlen, sondern
Schicksale, die auch die Gemeinschaft betreffen. Die Vorwürfe
gegen den 39-Jährigen beinhalten versuchten Mord und
gefährliche Körperverletzung.

Der Angriff und seine Folgen

Im Januar 2024 ereignete sich der Vorfall in Schöningen, als der
Angeklagte sich im Hausflur der gemeinsamen Wohnung
versteckte und seine Ex-Frau hinterrücks angriff. Die Frau erlitt
lebensgefährliche Verletzungen, die nur durch schnelle
medizinische Intervention behandelt werden konnten. Die Polizei
ging erst nach einem verzweifelten Hilferuf von Nachbarn ein,



die vor Angst nicht handeln konnten. Dies verdeutlicht das oft
hilflose Verhalten von weiteren Zeugen in solchen Situationen.

Femizid – ein gesamtgesellschaftliches
Problem

Der Begriff Femizid beschreibt die vorsätzliche Tötung von
Frauen aufgrund ihres Geschlechts. In den letzten Jahren hat die
öffentliche Wahrnehmung von Femiziden zugenommen.
Historisch geprägte Macht- und Hierarchieverhältnisse zwischen
Männern und Frauen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Der Fall
in Schöningen ist nicht isoliert, sondern Teil einer alarmierenden
Entwicklung, die dringend mehr Aufmerksamkeit erforderlich
macht.

Ängste und Dunkelziffern

Trotz der statistischen Erfassung von Gewalt durch das BKA
bleibt ein großer Teil der Gewaltverbrechen unentdeckt. Viele
Frauen haben Angst, zur Polizei zu gehen, da sie befürchten,
dass ihre Aussagen nicht ernst genommen werden oder sie
Schuld für die Gewalttragen müssen. Daher gibt es eine hohe
Dunkelziffer, die auf die Dringlichkeit zusätzlicher
Unterstützungsmaßnahmen hindeutet.

Der rechtliche Weg und Kindeswohl

Der 39-Jährige stellte sich nach der Tat der Polizei in Hannover.
Die gemeinsamen Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des
Angriffs nicht in der Wohnung und wurden in die Obhut des
Jugendamtes übergeben. Der Schutz der Kinder in solchen Fällen
ist elementar und muss in zukünftigen politischen
Entscheidungen stärker berücksichtigt werden.

Durch diesen Fall wird erneut deutlich, dass der Kampf gegen
Gewalt an Frauen nicht nur ein individuelles, sondern ein
kollektives Anliegen ist. Der Prozess in Braunschweig könnte



nicht nur der Gerechtigkeit für die betroffene Frau dienen,
sondern auch ein Weckruf an die Gesellschaft sein, sich aktiv
gegen Femizide und partnerbezogene Gewalt einzusetzen. 

In einem Land, in dem jede dritte Frau sexuelle Gewalt erfährt,
ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Behörden
entscheidend. Aktionen und Kampagnen, die seit letztem Jahr in
Niedersachsen stattfanden, wollen auf diese Problematik
aufmerksam machen und einen Kulturwandel einleiten.
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